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Vernehmlassung StromVG: zweiter Marktöffnungsschritt, Stellungnahme der 

Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK) 

 

 

Sehr geehrter Herr Näf 

 

Für die uns mit Schreiben vom 10. November 2014 eingeräumte Möglichkeit zur Stellung-

nahme in obiger Angelegenheit danken wir Ihnen bestens. 

 

Die AIHK macht sich seit jeher für eine vollständige Liberalisierung des Strommarktes stark, 

aus diesem Grund begrüsst sie auch den vorgesehenen Bundesbeschluss über die zweite 

Etappe der Strommarktöffnung. 

 

Einerseits können durch eine vollständige Marktöffnung endlich die unbefriedigenden Wett-

bewerbsnachteile eliminiert werden, mit welchen die Endverbraucher – insbesondere KMU 

– mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh elektrischer Energie im Rahmen 

der Teilmarktöffnung zu kämpfen hatten. Andererseits bildet die vollständige Strommarkt-

liberalisierung auch Voraussetzung für ein späteres Stromabkommen mit der EU. Mit Blick 

auf die langfristige Versorgungssicherheit der Schweiz erachten wir einen unbeschränkten 

und diskriminierungsfreien Zugang zum europäischen Elektrizitätsmarkt als unabdingbar. 

 

Auch wenn in der Praxis eine gewisse Trägheit der Endverbraucher betreffend Anbieter-

wechsel nicht von der Hand gewiesen werden kann, ist die AIHK dennoch überzeugt, dass 

der Wettbewerb auch bei voller Marktöffnung funktionieren wird, sofern regulatorische Rah-

menbedingungen bestehen, welche wiederum auf ein Minimum zu begrenzen sind. Schon 

nur die Option eines Anbieterwechsels bringt mehr Dynamik in den Markt und führt im Op-

timalfall auch dazu, dass Stromversorgungsunternehmen marktfähigere, individuellere An-

gebote entwickeln. 

 

Die vorgesehene Aufforderung von economiesuisse an den Bundesrat, bei der Umsetzung 

auf Verordnungsstufe auf eine schlanke Rechtsetzung zu achten und auf allfällige flankie-

rende Massnahmen zu verzichten, geniesst unsere volle Unterstützung.  



 

 

 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen herzlich. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

AARGAUISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 

Geschäftsstelle 
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